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Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für 
die Wahl zum 9. Europäischen Parlament 

 
am 26. Mai 2019  

  

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Europäischen Parlaments der Stadt Emsdetten für die Eu-
ropa-Wahlbezirke 

 

wird in der Zeit vom 6. bis zum 10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Rathaus Emsdetten, Am Markt 1, Zimmer 111, 
barrierefrei für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetztes eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
  
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, 

spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.30 Uhr, bei der oben genannten Gemeindebehörde Einspruch 
einlegen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen oder anzuge-
ben.  

  
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 5. 

Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. 
  

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten habt, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

  

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  

  
  
4. 
 

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Steinfurt 
 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen.    

  
5. Einen Wahlschein erhält auf  Antrag  
 • ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 • ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

  

a. wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Uni-
onsbürgern nach § 17 a Absatz 2 der Europawahlordnung zum 5. Mai 2019 oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung 
bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat  

  

b. wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deut-
schen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a Ab-
satz 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 der Europa-
wahlordnung entstanden ist, 

  

c. wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist. 
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 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen  Wahlberechtigten  

 

• bis zum 24. Mai 2019, 18:00 Uhr bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, noch bis zum Wahltag, 15:00 
Uhr, gestellt werden.  
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt wer-
den.  
 

 
• Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den oben unter a. 

bis c. angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.. 

  

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

  
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 • einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 • einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag  
  und 
 • ein Merkblatt für die Briefwahl. 
   

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr eingeht.  
 
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  
 
 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.  
. 

 

 

 Emsdetten, 24.04.2019 
Stadt Emsdetten 
Der Bürgermeister 
 
gez. Georg Moenikes 
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Bekanntmachung  
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan VEP Nr.4 
„Franz-Mülder-Straße / Nordring" 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 09. April 2019 aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 2. NKF-
WeiterentwicklungsG vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), gemäß § 10 BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) folgende Beschlüsse 
gefasst: 

1. Die zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan VEP Nr. 4 "Franz-Mülder-Straße / Nordring" 
vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden, wie in dieser Beschlussvorlage und der 
Anlage 3 aufgeführt, abgewogen. 

2. Der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan VEP Nr. 4 "Franz-Mülder-Straße / 
Nordring" wird zugestimmt. 

3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VEP Nr. 4 "Franz-Mülder-Straße / Nordring", 
bestehend aus einer Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, dem Vorhabenplan, der 
Vorhabenbeschreibung und dem Durchführungsvertrag wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen. 

 

Das Plangebiet liegt zentral angrenzend an das Stadtzentrum, direkt an der Bundesstraße 
B 481 - Nordring und ca. 500 m Luftlinie vom Stadtkern entfernt. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der 
Geltungsbereich ist durch eine breite, gerissene Linie gekennzeichnet. 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 

 

 

 

 

 

Mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Errichtung von dringend 
benötigten Wohnungen, insbesondere im Segment der kleineren 2- bis 3-Zimmer-
Wohnungen, sowie die städtebauliche Aufwertung des Areals geschaffen werden. 
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Unter Beachtung des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. August 
1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 05. November 2015 (GV NRW 
S. 7) wird hiermit der Satzungsbeschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans VEP Nr. 4 
"Franz-Mülder-Straße / Nordring" gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 der 
Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02. März 2006 in der Fassung der 6. Ergänzung vom 
22. November 2018 öffentlich bekannt gemacht. Mit der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Emsdetten tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan VEP Nr. 4 "Franz-Mülder-Straße / Nordring" wird mit 
den textlichen Festsetzungen, der dazugehörigen Begründung, dem Vorhabenplan und der 
Vorhabenbeschreibung von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung 
und Umwelt, Rathaus, Am Markt 1, Zimmer 502, während der Geschäftszeiten (Montag – 
Freitag: 09.00 – 12.30 Uhr, Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu 
jedermanns Einsicht bereit gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Der rechtskräftige Vorhabenbezogene Bebauungsplan VEP Nr. 4 "Franz-Mülder-Straße / 
Nordring" wird mit der Begründung, dem Vorhabenplan und der Vorhabenbeschreibung 
ergänzend auch im Internet unter www.emsdetten.de/Bauleitplanung einsehbar sein. 
 
Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften 
oder den Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) gegen 
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

 

Emsdetten, den 25. April 2019 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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